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Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union führt nicht zu Belastungen des 
Arbeitsmarktes und der Sozialversicherungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle 
Forschungsarbeit über die Entwicklungen und Folgen der Ost-West-Migration nach den 
jüngsten Erweiterungsrunden der EU. Insbesondere der restriktiven deutschen 
Migrationspolitik wird dabei kein gutes Zeugnis ausgestellt. Kürzlich ergriffene Maßnahmen – 
wie das Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz, das hoch qualifizierten Ausländern den Zuzug 
erleichtern soll – sind allerdings Schritte in die richtige Richtung. Sie reichen aber noch nicht 
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Einleitung 

Migration ist ein integraler Bestandteil der Vergangenheit und der Gegenwart Europas. 
Angesichts der Ostererweiterung der Europäischen Union, die sich 2004 und 2007 in 
zwei Wellen vollzog, hat die Debatte über Zuwanderung, Arbeitsmigration und Fachkräf-
temangel sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene eine neue Dynamik er-
fahren. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand, denn die EU-Osterweiterung war gleich 
in mehrfacher Hinsicht beispiellos. So handelte es sich bei den neuen EU-Mitgliedstaaten 
um Volkswirtschaften, die gerade einen Transformationsprozess von einer Planwirtschaft 
zu einer Marktwirtschaft hinter sich hatten. Des Weiteren war für einen langen Zeitraum 
– vom Ende des zweiten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch des Ostblocks – praktisch 
jegliche Ost-West-Migration unterbunden.1 Schließlich waren und sind die Unterschiede 
bei den Einkommen und dem Ausmaß der Arbeitslosigkeit zwischen den alten EU-
Staaten und den Beitrittsländern enorm. Zudem stellt die Größe der Erweiterung – etwa 
gemessen an der Einwohnerzahl – für das Fortschreiten des europäischen Integrations-
prozesses eine große Herausforderung dar. Die erwähnten Besonderheiten lassen erken-
nen, dass es sich bei der Osterweiterung um einen tiefen Einschnitt in der Entwicklung 
der EU handelte. 

So waren mit der Erweiterung vielerorts Befürchtungen verbunden und eine allgemeine 
Verunsicherung spürbar. Im Wesentlichen wurden folgende Fragen aufgeworfen:  

– Sind Immigranten aus den neuen EU-Mitgliedstaaten eine Bedrohung für die Wohl-
fahrtsgesellschaften in den alten EU-Staaten?  

– Geht die neue Ost-West-Migration mit dem Verlust von Arbeitsplätzen für Ein-
heimische einher?  

– Haben die Herkunftsländer unter einem „Brain Drain“ und demographischer Insta-
bilität zu leiden?  

Tatsächlich lassen sich keine Hinweise auf eine Verdrängung von heimischen Arbeit-
nehmern oder ein Absinken des Lohnniveaus infolge der Migration aus den neuen EU-
Mitgliedstaaten feststellen (Kasten 1). Und die befürchtete Zuwanderung in die Sozialsys-
teme ist ausgeblieben.2 Obwohl der „Brain Drain“ – also die Abwanderung von qualifi-
zierten Arbeitskräften – in den Herkunftsländern durchaus spürbar ist, sprechen die Ana-
lysen dafür, dass die Fachkräftezirkulation innerhalb der EU insgesamt zu einer besseren 
Lösung der demographischen und ökonomischen Probleme beitragen und die  
Allokationseffizienz in der EU verbessern kann. 
                                                 
1 Ausnahme ist das ehemalige Jugoslawien. Ein Nachfolgestaat – Slowenien – ist 2004 der EU beigetreten. 
2 Wobei auch zu bedenken ist, dass der Zugang zu sozialen Leistungen von EU-Ausländern in den Mit-
gliedstaaten beschränkt ist – in Deutschland etwa für Arbeitsuchende ohne Versicherungsansprüche. Eine 
Bewertung der migrationspolitischen Wirkungen der EU-Osterweiterung findet sich bei Kahanec, M., 
Zimmermann, K.F. (Hrsg.): EU Labor Markets After Post-Enlargement Migration: Springer. Berlin et al. 
2009. 

 1  



B

D
r
t
G
o
g
w
m

Z
a
t
d
t
J
u
s

D
s
G
b
s
s
n
d
k
l
 
3

N

Kasten 1: 

EU Labor Markets  

After Post-Enlargement Migration 

Martin Kahanec und Klaus F. Zimmermann (Hrsg.) 

Springer, Berlin et al. 2009 

ISBN: 978-3-642-02241-8 
 

ildungsniveau der Immigranten europaweit angestiegen 

ie EU beschloss zunächst für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren eine Übergangs-
egel für die Freizügigkeit von Arbeitnehmern aus den neuen Beitrittsstaaten. Ein Groß-
eil der alten EU-Staaten machte von dieser Regelung Gebrauch – lediglich Irland, 
roßbritannien und Schweden öffneten ihre Arbeitsmärkte bereits 2004 mit wenigen 

der gar keinen Einschränkungen. Mit der Zeit entschieden sich mehr und mehr Mit-
liedstaaten, die Restriktionen aufzuheben. Deutschland und Österreich setzten jedoch 
eiterhin auf hohe Hürden für die Zulassung auf dem Arbeitsmarkt und hielten – zu-
indest bis Januar 2009 – an ihrem Kurs stark eingeschränkter Freizügigkeit fest.3

wischen 2003 und 2007 stieg die Zahl der Immigranten aus den Beitrittsländern in die 
lten EU-Staaten; so wuchs die Zahl der ausländischen Einwohner aus den 2004 beige-
retenen Ländern von 893 000 im Jahr 2003 auf über 1,91 Millionen, das sind 0,5 Prozent 
er Gesamtbevölkerung der alten EU. Es kam zu einem durchschnittlichen Zufluss (Net-
ozuwanderung) von 254 000 Menschen pro Jahr seit 2004, verglichen mit 62 000 pro 
ahr zwischen 2000 und 2003. Der Anteil der ausländischen Einwohner aus Bulgarien 
nd Rumänien, die 2007 der EU beigetreten sind, stieg seit 2000 kontinuierlich und belief 
ich im Jahr 2007 auf 1,86 Millionen Menschen. 

ie Zuwanderer verteilten sich jedoch ungleichmäßig auf die alten EU-Staaten. Während 
ich Immigranten aus den Beitrittsländern 2004 überproportional häufig in Irland und 
roßbritannien niederließen, siedelten sich Auswanderer aus Bulgarien und Rumänien 

evorzugt in Spanien und Italien an. Es gibt allerdings keine eindeutige Beziehung zwi-
chen dem Ausmaß der Freizügigkeit und der Zuwanderungen. Das zeigt sich am Bei-
piel Schwedens, wo die Zuwanderungshürden bereits 2004 beseitigt wurden, aber den-
och kaum Immigranten aus den neuen Mitgliedstaaten kamen. Vielmehr scheinen über 
ie wirtschaftliche Lage hinaus weitere Faktoren wie die geographische, sprachliche und 
ulturelle Nähe eines Landes oder bestehende Netzwerke von Zuwanderern in den Ziel-
ändern eine wichtige Rolle zu spielen. 
                                                
 Im Januar 2009 trat in Deutschland das „Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz“ in Kraft. Es könnte sich als 
eubeginn der deutschen Migrationspolitik erweisen. 
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Neben einem zahlenmäßigen Anstieg ist auch eine Veränderung der Struktur der Ein-
wanderer aus den Beitrittsländern festzustellen. Zuwanderer, die nach der Erweiterung 
kamen, weisen eine höhere Erwerbsbeteiligung und auch eine höhere Erwerbstätigen-
quote auf als jene Personen aus den neuen Mitgliedsländern, die vor der Erweiterung in 
die „alte“ EU zugezogen sind. Zwar hat sich der Anteil der Hochqualifizierten unter den 
Zuwanderern nach der Erweiterung reduziert, gleichzeitig ist aber der Anteil der Gering-
qualifizierten zurückgegangen. Im Ergebnis kam es zu einem leichten Anstieg des durch-
schnittlichen Bildungsniveaus der Immigranten nach 2004. 

Die Übergangsregelungen zur Einschränkung der Freizügigkeit wurden unter anderem 
eingeführt, um den befürchteten negativen Folgen der Immigration auf die Arbeitmärkte 
und den Sozialstaat der Zielländer entgegenzuwirken. Der aktuelle Stand der Forschung 
zeigt jedoch, dass diese Befürchtungen unbegründet waren. Immigranten nehmen nicht 
häufiger sozialstaatliche Leistungen in Anspruch als Einheimische, und es gibt sogar 
Hinweise auf einen Rückgang der Ungleichheit bei den Einkommen in den alten EU-
Staaten durch Zuwanderung von Qualifizierten aus den neuen EU-Mitgliedsländern.4 
Belege für eine Verdrängung von einheimischer Beschäftigung durch Zuwanderer oder 
für einen Rückgang des Lohnniveaus gibt es indes keine.         

Trotz Mobilitätsbeschränkungen mehr Immigranten  
auf dem deutschen Arbeitsmarkt 

Deutschland hat seinen Arbeitsmarkt nicht unmittelbar für Immigranten aus den neuen 
Mitgliedstaaten geöffnet. Trotzdem ist die Zahl der Zuwanderer aus den EU-
Beitrittsländern von 2004 erheblich gestiegen.5 Der Nettozuzug fällt in dieser Gruppe für 
den Zeitraum von 2004 bis 2006 etwa 2,5-fach höher aus als im Vier-Jahres-Zeitraum vor 
der Erweiterung (Abbildung). Dieser erhebliche relative Anstieg bedeutet jedoch keinen 
dramatischen Anstieg der absoluten Zahlen – die jährliche Nettozuwanderung dieser 
Gruppe hat sich zuletzt auf einem vergleichsweise geringen Niveau von rund 50 000 Per-
sonen stabilisiert. Unter diesen Immigranten bilden die Polen den größten Anteil; sie 
dominieren die Nettomigration nach Deutschland seit Jahren. 

                                                 
4 Zimmermann, K.F., Kahanec, M.: International Migration, Ethnicity and Economic Inequality. In: Sal-
verda, W., Nolan, B., Smeeding, T. M. (Hrsg.): The Oxford Handbook of Economic Inequality. Oxford 
2009. 
5 Vgl. für die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf Deutschland auch Brenke, K., Yuksel, M., Zim-
mermann, K.F., The Effects of EU Enlargement and the Temporary Measures on the German Labor 
Market, in: Zimmermann, K.F. Kahanec, M., Zimmermann, K.F., EU Labor Markets After Post-
Enlargement Migration (Hrsg.): Springer. Berlin et al. 2009, S. 111-129. 
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 Abbildung:  Jährlicher Nettozufluss in Deutschland nach Staatsangehörigkeit  
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 Anmerkung:  Die Kategorie Drittländer beinhaltet staatenlose Personen sowie Personen mit unbekannter 

Staatsangehörigkeit. 
 Quelle:   Brenke, Yuksel und Zimmermann (2009), Tabelle 1.  
 

Insgesamt zeigt die Betrachtung von Zu- und Fortzügen, dass Deutschland weiterhin 
kein klassisches Einwanderungsland ist. Im Gegenteil, ohne den Anstieg der Zuwande-
rung aus den neuen EU-Mitgliedstaaten hätte Deutschland in den letzten Jahren sogar 
einen negativen Wanderungssaldo aufgewiesen. Dieser ist in erster Linie auf den Wegzug 
von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit zurückzuführen.6

Zudem zeigt sich, dass sich die Struktur der Immigranten nach der EU-Osterweiterung 
verändert hat. So sind Zuwanderer aus den EU-Beitrittsländern des Jahres 2004, die nach 
2004 nach Deutschland eingewandert sind, vergleichsweise älter und weisen ein geringe-
res Bildungsniveau auf als frühere Immigranten. Waren vor 2004 vor allem Frauen zuge-
wandert, stellen nun junge Männer insbesondere aus Polen und dem Baltikum die Mehr-
heit.  

Deren veränderte Charakteristika übersetzen sich auch in eine Veränderung ihrer Erfolge 
auf dem Arbeitsmarkt die anhand der Daten des Mikrozensus von 2006 analysiert wur-
den (Tabelle).7 Die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Einwanderer aus den EU-
Beitrittsländern fällt nach der Erweiterung um 23,1 Prozent geringer aus als unter den 
gebürtigen Deutschen. Für frühere Immigranten aus diesen Staaten beträgt die Differenz 

                                                 
6 Der Wanderungssaldo in der Abbildung ergibt sich aus der Summe aller dort dargestellten Nettowande-
rungen. 
7 Die Angaben in der Tabelle sind geschätzte Regressionskoeffizienten und sind Abweichungen zur Refe-
renzgruppe der gebürtigen Deutschen.  
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nur 12,7 Prozent. Damit scheint die Arbeitsmarktnähe dieser Gruppe im Laufe der Zeit 
abgenommen zu haben, denn sie weisen zudem die niedrigste Arbeitsmarktbeteiligung 
aller Immigrantengruppen auf, mit Ausnahme jener Immigranten, die ab 2004  aus einem 
Nicht-EU-Land nach Deutschland kamen. Gleichzeitig sind sie überwiegend in lohn-
schwachen Sektoren tätig, leisten mehr Arbeitsstunden und verfügen über das niedrigste 
durchschnittliche Nettoeinkommen aller Immigrantengruppen – mit Ausnahme wieder-
um der in jüngeren Jahren aus Nicht-EU-Ländern Zugezogenen.  

 Tabelle:  Arbeitsmarktergebnisse der Einwanderer in Deutschland nach 
Staatsangehörigkeit und Zeitpunkt des Zuzuges 

EU-Beitrittsländer 2004 (Zuzug nach 2004) -0.277 (0.003) -0.745 (0.037) -0.231 (0.008) 0.157 (0.005)
EU-Beitrittsländer 2004 (Zuzug vor 2004) -0.210 (0.001) -1.199 (0.014) -0.127 (0.007) -0.009 (0.001)
Drittländer (Zuzug vor 2004) -0.126 (0.007) -0.741 (0.041) -0.125 (0.002) -0.021 (0.001)
Drittländer (Zuzug nach 2004) -0.371 (0.003) -2.595 (0.076) -0.442 (0.012) -0.037 (0.002)
Alte EU-Mitgliedsstaaten (Zuzug vor 2004) -0.031 (0.004) 0.794 (0.033) -0.023 (0.001) 0.025 (0.001)
Alte EU-Mitgliedsstaaten (Zuzug nach 2004) 0.058 (0.009) -1.627 (0.138) -0.220 (0.008) -0.010 (0.002)
Deutschland (eingebürgert) -0.099 (0.003) -0.630 (0.024) -0.061 (0.003) -0.021 (0.000)

log. Einkommen Arbeitsstunden Erwerbstätigkeit Selbstständigkeit

 

Anmerkung:  Die Referenzgruppe sind gebürtige Deutsche. Drittländer beinhalten EU-Beitriitsländer 2007. Standard-
fehler in Klammern. Weitere Kontrollvariablen sind Alter, Geschlecht, Schulbildung (in Jahren) sowie 
Indikatoren für die 16 Bundesländer.   

Quelle:   Brenke, Yuksel und Zimmermann (2009), Tabelle 4.  
 

Allerdings ist eine selbständige Beschäftigung unter neuen Immigranten aus den Beitritts-
ländern um 15,7 Prozent wahrscheinlicher als unter gebürtigen Deutschen. Zusätzlich 
kommt diese Gruppe, ob angestellt oder selbständig, nur auf ein relativ geringes Er-
werbseinkommen. Berücksichtigt man die hohe Zahl von Zu- und Fortzügen, so liegt die 
Vermutung nahe, dass ein nennenswerter Teil dieser Personen auf saisonaler Basis in ge-
ring bezahlter Anstellung – etwa in der Landwirtschaft – tätig ist. Die Ergebnisse legen 
nahe, dass diese Immigranten eher mit Nicht-EU-Immigranten um Stellen mit geringen 
Qualifikationsanforderungen konkurrieren als mit einheimischen Arbeitnehmern. Eine 
Antwort auf Deutschlands Bedarf an Hochqualifizierten stellt diese Gruppe keinesfalls 
dar.  

Insgesamt hat also die Einschränkung der Freizügigkeit in Deutschland nicht zu einem 
Rückgang der Nettozuwanderung aus den EU-Beitrittsländern geführt – es ist im Gegen-
teil sogar ein Anstieg zu beobachten. Allerdings hat die Arbeitsmarktnähe dieser Immig-
rantengruppe im Lauf der Zeit abgenommen. Diese Befunde unterstreichen die Wichtig-
keit einer offeneren deutschen Immigrationspolitik, die auf die Anwerbung von Hoch-
qualifizierten abzielt. Denn die restriktive deutsche Politik vermag es weder, den Zuzug 
dringend benötigter Fachkräfte zu gewährleisten, noch die Einreise von nicht benötigten 
Geringqualifizierten zu verhindern, so dass sich keine positiven Auswirkungen für den 
deutschen Arbeitsmarkt ergeben können.  
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Aktuelle deutsche und europäische Initiativen greifen zu kurz 

Die deutsche Bundesregierung hat im April 2009 die Europäische Kommission benach-
richtigt, dass sie auch weiterhin von der Übergangsregelung zur eingeschränkten Freizü-
gigkeit für Zuwanderer aus den neuen EU-Mitgliedstaaten Gebrauch macht. Auch fünf 
Jahre nach der EU-Osterweiterung hält sie den Zugang für diese Arbeitnehmer also wei-
terhin beschränkt. Die geschilderten Trends der Zuwanderung seit 2004 drohen sich auf 
diese Weise zu verschärfen, denn außer Deutschland und Österreich, haben alle anderen 
europäischen Staaten längst den gemeinsamen europäischen Arbeitsmarkt realisiert.8 We-
der erzielt die deutsche Wirtschaft Vorteile aus der Beschäftigung osteuropäischer Fach-
kräfte, noch ist anzunehmen, dass 2011 – wenn auch Deutschland die Freizügigkeit end-
gültig umsetzen muss – ein besonderes Interesse qualifizierter Zuwanderer an einer Mig-
ration in die Bundesrepublik bestehen wird. Vor diesem Hintergrund droht die erneute 
Beschränkung der Freizügigkeit zum wirtschaftspolitischen Eigentor zu werden. 

Daneben sind aus Berlin auch andere, positive Signale zu vernehmen. Im Januar 2009 
trat das so genannte „Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz“ in Kraft. Damit handelt es sich 
im Kern um eine geeignete Gesetzgebung, die Attraktivität Deutschlands als Einwande-
rungsland zu erhöhen. Das Gesetz schafft die Voraussetzungen für  unbürokratische Ar-
beitsgenehmigungen für Zuwanderer aus den neuen EU-Staaten (Kasten 2). Für Hoch-
schulabsolventen aus diesen Ländern wird der deutsche Arbeitsmarkt damit de facto 
vollständig geöffnet.9 Es bleibt jedoch abzuwarten, welche Wirkung das Gesetz tatsäch-
lich entfalten kann. Die lautstark nach außen gesendeten Signale von geschlossenen To-
ren sind so stark, dass ein größerer Effekt aus derzeitiger Sicht fraglich erscheint. Viel-
mehr reiht sich damit auch dieses Gesetz in das Gesamtbild einer wenig transparenten 
und widersprüchlichen deutschen Migrationspolitik ein. Zu einer Neuformulierung der 
deutschen Migrationspolitik sind besondere Signale nötig, wenn sie erfolgreich kommu-
niziert werden soll. 

Auf europäischer Ebene sind jüngst Schritte unternommen worden, die Attraktivität der 
EU für Zuwanderer aus Drittstaaten zu erhöhen. Ende Mai 2009 billigte der EU-
Ministerrat gemeinsame Mindeststandards für die Aufnahme von Fachkräften aus Dritt-
ländern (Kasten 3). Die EU-Staaten haben nun bis 2011 Zeit, die Richtlinie zur „Blue 
Card“ in nationales Recht umzusetzen. Im Grundsatz erscheint diese Maßnahme geeig-
net, die EU stärker in den Fokus zuwanderungswilliger Hochqualifizierter zu rücken. Al-
lerdings wird den einzelnen EU-Mitgliedstaaten ein vergleichsweise großer Spielraum bei 
der Umsetzung der Richtlinie und der Setzung eigener Standards eingeräumt. Etwa müs-
                                                 
8 Das gilt allerdings nicht für Arbeitskräfte aus den 2007 zur EU beigetretenen Ländern; für diese gibt es in 
einigen Ländern noch keine Freizügigkeit. 
9 Dies gilt auch für Hochschulabsolventen aus Drittstaaten, also global, wenn es hier auch noch weitere 
administrative Prüfungen gibt, deren Praxiswirkung noch unbewertbar sind. Im Ansatz stellt die Regelung 
den Versuch einer kompletten Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für Hochschulabsolventen dar. 
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sen Inhaber der „Blue Card“, die in einen anderen EU-Staat umziehen wollen, erneut die 
Prozedur zur Beantragung vornehmen. Auch die maximale Gültigkeitsdauer von vier 
Jahren ist restriktiv. Das Ziel, die „Blue Card“ als Pendant zur US-amerikanischen 
„Green Card“ zu etablieren, dürfte aufgrund solcher Regelungen klar verfehlt werden. 

 

 

Kasten 2: 

Aktionsprogramm der Bundesregierung  

Zum 1. Januar 2009 wurden die zuwanderungspolitischen Maßnahmen des Aktionsprogramms 
„Beitrag der Arbeitsmigration zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutschland“ umgesetzt. 
Neben Änderungen, die Absolventen deutscher Auslandsschulen und so genannte Bildungsin-
länder betreffen, umfasst das Programm drei zentrale Elemente zur erleichterten Zuwanderung 
von Hochschulabsolventen und Hochqualifizierten („Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz“): 

1. Für Hochschulabsolventen aus den neuen Mitgliedstaaten der EU und deren Familienange-
hörige wird der deutsche Arbeitsmarkt vollständig geöffnet. Auf eine Prüfung, ob für die 
konkrete Beschäftigung keine bevorrechtigten inländischen Arbeitsuchenden zur Verfügung 
stehen (Vorrangprüfung) wird verzichtet.  

2. Die Einkommensgrenze für Hochqualifizierte wird von dem Doppelten der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung (derzeit 86.400 €) auf die Beitragsbe-
messungsgrenze (West) der allgemeinen Rentenversicherung in Höhe von derzeit 63.600 € 
gesenkt. Sie erhalten dann eine unbefristete Niederlassungserlaubnis. 

3. Für Hochschulabsolventen aus Drittstaaten wird der deutsche Arbeitsmarkt vollständig ge-
öffnet. Es erfolgt jedoch eine Vorrangprüfung sowie eine Prüfung, ob der Ausländer nicht 
zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt 
wird. 

Quelle: BMAS. 

 

Kasten 3: 

Neue Richtlinie der EU zur „Blue Card“ 

Nachdem bereits Ende 2007 der Präsident der EU-Kommission einen Vorschlag für eine so 
genannte „Blue Card“ der EU vorgestellt hatte, wurde Ende Mai 2009 vom EU-Ministerrat in 
Brüssel eine Richtlinie mit gemeinsamen Mindeststandards für die Aufnahme von Fachkräften 
aus Drittländern in der EU verabschiedet. Diese Richtlinie muss von den einzelnen Mitglieds-
staaten bis 2011 in nationales Recht umgesetzt werden. 
Es werden darin EU-weite Mindeststandards für die Zulassungsverfahren von nicht-
europäischen Fachkräften und Hochqualifizierten gesetzt. Im Einzelnen werden folgende Krite-
rien für die Ausgabe der „Blue Card“ vorgesehen, die eine Gültigkeit von ein bis vier Jahren 
haben soll, wobei eine Verlängerung möglich ist: 

 Nachweis der Hochqualifizierung (z.B. ein entsprechender Hochschulabschluss) oder eine 
entsprechende Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren im Wirtschaftszweig der ange-
strebten Erwerbstätigkeit. 

 Gültiger Arbeitsvertrag bzw. verbindliches Arbeitsplatzangebot für eine qualifizierte Tätig-
keit von mindestens einjähriger Dauer, wobei das Bruttogehalt mindestens dem1,5fachen 
durchschnittlichen Jahresgehalt des Ziellandes entsprechen muss (für Berufe mit akutem 
Fachkräftemangel kann dieser Wert auf das 1,2fache reduziert werden). 

 Gültige Reisedokumente, Krankenversicherungsnachweis, Führungszeugnis. 
Quelle: Europäische Kommission. 
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Folgen der Wirtschaftskrise 

Das „natürliche Experiment” der politisch bestimmten EU-Erweiterung und der Öff-
nung der meisten nationalen Arbeitsmärkte erfährt mit der aktuellen Wirtschaftskrise ei-
ne starke externe Beeinflussung. Eine abschließende Analyse der Folgen der Erweiterung 
auf Migrationsströme unter den bisherigen Bedingungen ist damit faktisch nicht mehr 
möglich. Die Analysen werden sich auf eine neue Thematik konzentrieren müssen: Ver-
lauf und Effekte von Migration bei voller Freizügigkeit, aber allgemeiner Rezession.10

Bereits im Vorfeld solcher Untersuchungen lassen sich einige grundsätzliche Feststellun-
gen treffen. Arbeitsmigration reagiert stark auf Wirtschaftszyklen – insbesondere dann, 
wenn es keine Mobilitätseinschränkungen für die erstmalige Einreise, die Rückkehr in die 
Heimat oder eine erneute Wanderung in das Zielland gibt. Dies wird in wenigen Jahren 
auf dem gesamten Gebiet der erweiterten EU der Fall sein. Unter den Migranten aus 
EU-Ländern ist schon jetzt der Anteil temporärer Zuwanderer ausgesprochen hoch; er 
könnte sich unter den veränderten Rahmenbedingungen nochmals erhöhen. Hinzutreten 
könnte eine Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung und Akzeptanz von Zu-
wanderung unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise. Dies, wie auch ein Anstieg der Ar-
beitslosigkeit von Immigranten, könnte zu in einem steigenden Rückkehranreiz führen – 
zumal dann, wenn bislang nur eine unterqualifizierte Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde 
und im Herkunftsland eine attraktivere Beschäftigung möglich sein sollte. 

Doch genau an dieser Stelle dürften sich die Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise zei-
gen. Anders als noch bei der konjunkturellen Abwärtsbewegung ab 2001 verläuft der 
derzeitige Abschwung nicht asymmetrisch über die Wirtschaftsräume hinweg, sondern 
vollzieht sich parallel. Immigranten gerade aus Osteuropa sehen sich somit einer Ver-
schlechterung der Wirtschaftslage sowohl im gegenwärtigen Aufenthaltsland als auch in 
ihrem Heimatland gegenüber. Stellt sich die Situation für sie in den alten EU-Staaten ob-
jektiv oder auch nur subjektiv besser dar, wird dies die Rückkehrneigung in die neuen 
EU-Mitgliedstaaten stark dämpfen und könnte dort sogar neue Absichten zur Migration 
wecken. Generell werden Fragen der Weitermigration und der zirkulären Wanderungen 
eine größere Rolle für die internationalisierten Arbeitsmärkte spielen. 

Das Verhalten von Immigranten aus den Beitrittsländern könnte zudem je nach Aufent-
haltsland und Qualifikation abweichend ausgeprägt sein. Beispielsweise beeinträchtigt die 
Wirtschaftskrise in Deutschland aktuell vor allem die exportorientierten Investitionsgü-
terindustrien mit ihrem hohen Anteil qualifizierter Beschäftigung, während etwa Irland 
und Großbritannien eher unter den generellen Auswirkungen des globalen wirtschaftli-

                                                 
10 Eine vertiefende Analyse dieser Frage findet sich bei Kahanec, M., Zaiceva, A., Zimmermann, K.F., EU 
Enlargement, European Migration Flows, and their Labor Market Effects, in: Zimmermann, K.F. Kaha-
nec, M., Zimmermann, K.F., EU Labor Markets After Post-Enlargement Migration (Hrsg.): Springer. Ber-
lin et al. 2009, S. 3-45. 
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chen Abschwungs leiden, der alle Qualifikationsgruppen betrifft. Hochqualifizierte Im-
migranten (die oftmals eher jung, allein stehend und ohne weitere starke familiäre Bin-
dungen im Aufenthaltsland sind) neigen eher zur Rückkehr oder Weiterwanderung in 
andere Zielländer als Geringqualifizierte, die nicht annehmen können, in ihrem Heimat-
land oder anderswo Arbeit zu finden. Außerdem können Faktoren wie bestehende 
Netzwerke oder die Sprache weitere anziehende beziehungsweise abstoßende Faktoren 
für die europäische Ost-West-Migration sein. Genauere Prognosen über das Wande-
rungsverhalten sind derzeit kaum seriös möglich. 

Fazit  

Die Osterweiterung der EU wirkte als institutioneller Antrieb für das Migrationspotential 
in Europa. Die Gesamtzahl der Zuwanderer aus den neuen Mitgliedstaaten hat zwischen 
2003 und 2007 deutlich zugenommen, bei sehr ungleicher Verteilung zwischen den Ziel-
ländern der alten EU. Von einer Massenmigration, wie sie vor der EU-Erweiterung gele-
gentlich befürchtet worden war,11 kann allerdings keine Rede sein – der Anteil der Ein-
wanderer aus den Beitrittsländern in den alten EU-Staaten bleibt bis heute kleiner als der-
jenige von Zuwanderern aus Drittstaaten. Die vielfach praktizierten Übergangsregelun-
gen zur Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit haben offenkundig viele qualifi-
zierte Zuwanderer aus den Beitrittsländern des Jahres 2004 nach Irland oder Großbritan-
nien „umgeleitet“, während Spanien und Italien die primären Zielländer für Immigranten 
aus Bulgarien und Rumänien sind.  

Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Zuwanderer aus den neuen EU-Staaten 
einheimische Arbeitnehmer verdrängt haben, dass sie einen Druck auf deren Löhne aus-
üben oder in höherem Maße von staatlichen Transferleistungen abhängig wären als die 
inländische Bevölkerung. Die Abwanderung von jungen und qualifizierten Personen 
stellt indes für die Herkunftsländer eine Herausforderung in demographischer und öko-
nomischer Hinsicht dar. Allerdings dürfte die zu erwartende „Wissenszirkulation“ im 
Rahmen von zirkulärer und Rück-Wanderung einen Beitrag leisten, diese Probleme zu 
überwinden. 

Deutschland hat im Erweiterungsprozess geradezu mutwillig darauf verzichtet, sich als 
Zuwanderungsland zu etablieren. Zwar sind auch hier die Zahlen der osteuropäischen 
Zuwanderer gestiegen, allerdings hat sich nicht gerade deren Qualifikationsniveau ver-
bessert. Auf diese Weise erzielt die deutsche Wirtschaft weder Vorteile aus der Beschäfti-
gung osteuropäischer Fachkräfte, noch ist anzunehmen, dass 2011, wenn auch Deutsch-
land die Freizügigkeit endgültig umsetzen muss, ein besonderes Interesse qualifizierter 

                                                 
11 Vgl. bsw. Sinn, H.-W., Flaig, G., Werding, M., Munz, S., Düll, N., Hofmann, H., EU-Erweiterung und 
Arbeitskräftemigration: Wege zu einer schrittweisen Annäherung der Arbeitsmärkte, ifo Beiträge zur Wirt-
schaftsforschung, München: ifo Institut für Wirtschaftsforschung, 2001. 
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Zuwanderer an einer Migration in die Bundesrepublik bestehen wird. Dabei nützt es vor-
erst wenig, dass die Regierung unterdessen eher „geräuschlos“ Regelungen zur unbüro-
kratischen Arbeitsgenehmigung für Hochqualifizierte auch aus den neuen EU-Staaten 
getroffen hat. Dazu sind die lautstark nach außen gesendeten Signale geschlossener Tore 
zu stark. Auch in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ist eine solche Politik kurzsichtig, 
denn in der Zukunft wird ein Fachkräftebedarf bestehen, der nur durch Zuwanderungen 
gedeckt werden kann. 
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